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Amtlicher Teil 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Brandenburg an der Havel 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
 
 
 
 

Tierseuchenallgemeinverfügung 
der Stadt Brandenburg an der Havel 

Aufhebung der Anordnung der risikoorientierten Aufstallung des Hausgeflügels 
 

vom 08. April 2022 
 

Aufgrund der Beruhigung der Seuchenlage bei der Geflügelpest im Land Brandenburg sowohl im 
Hausgeflügelbereich ohne Neuausbrüche in den letzten elf Wochen als auch im Wildvogelbereich ohne 
Virusnachweis in den letzten vier Wochen wird die Tierseuchenallgemeinverfügung der Stadt Brandenburg an der 
Havel vom 07.01.2022 aufgehoben. 
 
Bekanntmachungshinweise:  

Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 1 Absatz 1 Satz 1 
VwVfGBbg in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG). 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Tierseuchenallgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Brandenburg an der Havel, Der Oberbürgermeister, 
Altstädtischer Markt 10, 14770 Brandenburg an der Havel schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.  
 
Im Auftrag  
 
gez. DVM Wüste 
Amtstierärztin 
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